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Gemeinde Rettenberg Südlichstes Brauereidorf Deutschlands



Niederschrift



über die Gemeinderatssitzung vom Montag, den 13.04.2015 in Rettenberg (öffentlich) 19.30 Uhr bis 23.15 Uhr Alle Mitglieder waren ordnungsgemäß geladen; erschienen sind nachstehende Mitglieder, also mehr als die Hälfte:



Vorsitzender: Tanzer Thomas, zweiter Bürgermeister Wiedemann Huberta, dritte Bürgermeisterin Dengel Michael Göhl Bernhard Herlein Barbara Herb Dietmar Herz Josef Herz Raimund Honold Gerhard Mägdefrau Tobias Neß Michael Roth Peter Schweiger Sylvester Weizenegger Christian Die Beschlussfähigkeit war damit festgestellt. Entschuldigt fehlten folgende Mitglieder:



Unentschuldigt fehlten die Mitglieder:



Kunz Oliver, erster Bürgermeister Holzer Stefan Köberle Stefan Wegen persönlicher Beteiligung nahmen folgende Gemeinderatsmitglieder an der Beratung und Beschlussfassung zu folgenden TOP nicht teil: Zur Sitzung waren außerdem geladen und erschienen, bzw. als Zuhörer anwesend: Herbert Zötler, Hildegard Socher, Martin Socher, Andreas Socher, Meinrad Bach, Vertreterin Allgäuer Zeitung: Frau Krull Vorsitzender



Schriftführerin



Thomas Tanzer Zweiter Bürgermeister



Christin Fenner 14.04.2015



Tagesordnung (Seite 1 – 12) öffentlich:



1. Bekanntgaben 2. Genehmigung des öffentlichen Sitzungsprotokolls vom 23.03.2015 3. Einbeziehungssatzung Wagneritz a) Beschlussmäßige Behandlung der Anregungen/Stellungnahmen der Öffentlichkeit b) Beschlussmäßige Behandlung der Anregungen/Stellungnahmen der Behörden/sonstiger Träger öffentlicher Belange 4. Bebauungsplan „Am Scheibele“ Beratung zur zweiten Änderung und Erweiterung des Bebauungsplangebiets mit Flächennutzungsplanänderung 5. Antrag Privat-Brauerei Zötler GmbH a) Bauantrag Zubau Lagerhalle und Erweiterung Büro der Privatbrauerei Zötler in Rettenberg b) Neubau einer Wasserleitung, Abschluss einer Sondervereinbarung 6. Bauantrag Bernhard Wörz Umbau einer Wohnung im Gebäudebestand in Rettenberg 7. Bauantrag Hildegard Socher Abbruch der Tenne und Wiederaufbau mit zwei Wohnungen in Wagneritz 8. Bauantrag Meinrad Bach Neubau einer Maschinenhalle nähe Altach 9. Bauantrag Christine Schweiger Nutzungsänderung der bestehenden Bergehalle als Lagerhalle und Anbau einer Ladezone in Engelpolz 10. Bauantrag Dr. Walter Glück Umbau Wohnhaus mit Errichtung von zwei Gauben und eines Balkons in Untermaiselstein 11. Erstaufforstungsantrag Hildegard Socher Aufforstung Grundstück Fl.Nr. 728/3, Gemarkung Rettenberg (Nähe Badholzweg)



Sodann wurde in die Tagesordnung eingetreten. Es wurden folgende Beschlüsse gefasst:
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TOP 2 Anwesend: 13 Abstimmung: 13 für / 0 gegen – den Beschluss Genehmigung des öffentlichen Sitzungsprotokolls vom 23.03.2015 Beschluss: Der Gemeinderat hat gegen das vorgelegte Gemeinderatssitzungsprotokoll vom 23.03.2015 öffentlicher Teil keine Einwendungen oder Anregungen und genehmigt dieses vorbehaltlos.



TOP 3 Anwesend: 14 Abstimmung: s.u. für / … gegen - den Beschluss Einbeziehungssatzung Wagneritz a) Beschlussmäßige Behandlung der Anregungen/Stellungnahmen der Öffentlichkeit b) Beschlussmäßige Behandlung der Anregungen/Stellungnahmen der Behörden/sonstiger Träger öffentlicher Belange Zu 1 und 3 Landratsamt Oberallgäu, Bauleitplanung incl. Naturschutz Stellungnahme vom 27.03.2015 (EG am 27.03.2015) Beschluss:



14/0



Das Landratsamt Oberallgäu, Bauleitplanung, teilt in seiner v.g. Stellungnahme auf den bisherigen Werdegang der Satzung im Detail mit und dass hier Diskrepanzen zu früheren Besprechungen vorliegen, gerade was die Geltungsbereichsziehung Richtung Norden betrifft, sowie das von der Gebäudeart auch Doppelhäuser zugelassen wurden. Daher erfolgt hier keine weitere Ausführung. Angemerkt wird aber, dass die Regelungen und Absicherungen zum dauerhaften Erhalt der Ausgleichsfläche „vor“ Satzungsbeschluss dinglich abgesichert werden sollten. Weiter wird auf redaktionelle Ergänzungen hingewiesen wie Aufnahme der Planzeichen „Private Grünfläche mit Zweckbestimmung Wiesenweg“ im Plan, sowie die Änderung der mehrfach auftretenden Bezeichnung „Bebauungsplan“. Explizit wird darauf hingewiesen, dass über die Frage des „EINFÜGENS“ der Bauweise in die Eigenart der näheren Umgebung erst im Einzelgenehmigungsverfahren vom Landratsamt eine abschließende Entscheidung getroffen werden wird. Zu diesem Zeitpunkt ist dann auch die sog. ausreichende Erschließung nachzuweisen. Der Gemeinderat nimmt die Stellungnahme zur Kenntnis und stellt im Rahmen der Abwägung fest, dass eine Ergänzung der Einbeziehungssatzung nicht erforderlich ist, allerdings die „redaktionellen“ Änderungen vorgenommen werden. Die Frage der dinglichen Absicherung der Ausgleichsfläche wird bereits vorbereitet und soll im Rahmen der Grundstücksverkäufe notarielle zu Gunsten der Gemeinde/Landkreis abgesichert werden. Die Übrigen Ausführungen wurden bereits bei anderen Abwägungen berücksichtigt bzw. abgehandelt (Oberflächenwasserthema, Ausgleich etc.). Die Frage der Erschließung ist berechtigt, hierzu ist festzustellen, dass vor „Baubeginn“ und dem erteilen der Baugenehmigung die fachgerechte Herstellung der Erschließungsanlagen die Voraussetzung ist. Dies wird im Rahmen eines Erschließungsvertrags abschließend rechtlich abgesichert werden. Der Satzungsbeschluss wird aktuell noch nicht vorgenommen, bis die rechtlichen Absicherungen wie Ausgleichsfläche, Erschließungsabsicherung etc. vorgenommen sind!
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Zu 2 Landratsamt Oberallgäu, Abfallrecht-Immissionsschutz (techn. Umwelt.) Stellungnahme vom 13.03.2015 (EG am 17.03.2015) Beschluss:



14/0



Das Landratsamt Oberallgäu, Abfallrecht-Immissionsschutz (technischer Umweltschutz), teilt in seiner v.g. Stellungnahme zur geplanten Einbeziehungssatzung mit, dass aus fachlicher Sicht keine Bedenken bestehen. Der Gemeinderat nimmt die Stellungnahme zur Kenntnis und stellt im Rahmen der Abwägung fest, dass eine Ergänzung der Satzung aufgrund der Stellungnahme nicht erforderlich ist. Zu 4 Landratsamt Oberallgäu, Wasserrecht Stellungnahme vom 26.02.2015 (EG am 25.03.2015) Beschluss:



14/0



Das Landratsamt Oberallgäu, Wasserrecht, teilt in seiner v.g. Stellungnahme zur geplanten Einbeziehungssatzung auf die Möglichkeit der genehmigungsfreien und eigenverantwortlichen Niederschlagswasserbeseitigung hin und dass dazu entsprechende Voraussetzungen erfüllt sein müssen. Insbesondere wird auf die Niederschlagswasserfreistellungsverordnung Bayern hingewiesen und dass die Überprüfung der Voraussetzungen in der Verantwortlichkeit der Planer/Bauherrn liegt. Der Gemeinderat nimmt die Stellungnahme zur Kenntnis und stellt im Rahmen der Abwägung fest, dass eine Ergänzung der Satzung aufgrund der Stellungnahme nicht erforderlich ist. Es soll aber in Ergänzung zu der bereits gängigen Stellungnahme der Gemeinde im Rahmen der Bauantragstellung noch der Zusatz vermerkt werden, wo sich die Bauherren zum Thema Niederschlagswasserbeseitigung weiter informieren können. Zu 5 Landratsamt Oberallgäu, Gesundheitsamt Stellungnahme vom 02.03.2015 (EG am 06.03.2015) Beschluss:



14/0



Das Landratsamt Oberallgäu, Gesundheitsamt, teilt in seiner v.g. Stellungnahme mit, dass derzeit aus trinkwasserhygienischer Sicht keine Einwände bestehen. Sollte dennoch, bedingt durch das Wassereinzugsgebiet Grünten in bakteriologischer Sicht Verunreinigungen oder aber wechselnde Trinkwasserqualitäten feststellbar sein, bestünde die Möglichkeit einer sofortigen vorübergehenden Trinkwasseraufbereitung mittels Chlor. Der Gemeinderat nimmt die Stellungnahme zur Kenntnis und stellt im Rahmen der Abwägung fest, dass eine Ergänzung der Satzung nicht erforderlich ist. Zu 6 Regierung von Schwaben Stellungnahme vom 18.03.2015 (EG am 18.03.2015) Beschluss:



14/0



Die Regierung von Schwaben, teilt in ihrer v.g. Stellungnahme mit, dass keine landesplanerischen Belange entgegenstehen. Der Gemeinderat nimmt die Stellungnahme zur Kenntnis und stellt im Rahmen der Abwägung fest, dass eine Ergänzung der Satzung nicht erforderlich ist.
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zu 7 Wasserwirtschaftsamt Kempten (WWA, KE) Stellungnahme EG am 30.03.2015 Beschluss:



14/0



Das Wasserwirtschaftsamt Kempten Stellungnahme zu nachfolgendem hin:



(WWA),



teilt



in



seiner



umfangreichen



v.g.



Zu Wasserversorgung/Abwasserentsorgung (Schmutzwasser): Private Trinkwasserversorgungsanlagen sind dem WWA, KE nicht bekannt. Es ist daher ein Anschluss an die öffentliche Trinkwasserversorgung, wie bei der umliegenden Bebauung der Fall, vorzunehmen. Der Gemeinderat stellt fest, dass die Trinkwasserversorgung dto. die Abwasserentsorgung in Wagneritz durch den Naturnahen Wasserkreislauf Wagneritz seit jeher geregelt und vorgenommen wird und auch im vorliegenden kleinen Satzungsbereich abgewickelt werden wird. Ein Anschluss an die gemeindliche Ver-/Entsorgung ist aktuell nicht geplant und auch auf absehbare Zeit nicht möglich! Die Planungen für die Ver-/Entsorgung des Gebietes werden bereits seit geraumer Zeit von dem naturnahen Wasserkreislauf Wagneritz, namentlich durch Herrn Josef Herz, parallel zum Aufstellungsverfahren der Satzung vorgenommen. Es erfolgt daher keine Ergänzung/Anpassung in der Satzung. Der Hinweis, dass der Bereich an die öffentliche Schmutzwasserkanalisation anzuschließen ist, nachdem bei der Pflanzenkläranlage im Winter Überschreitungen der ÜberwachungsWerte für BSB5, CSB und Pgesamt vorliegen sollen, wird zur Kenntnis genommen. Der naturnahe Wasserkreislauf wird darüber direkt von der Gemeinde informiert, damit diesem Thema in Abstimmung mit den Fachbehörden „vor“ Ablauf der wasserrechtlichen Erlaubnis für den Betrieb der Kläranlage Wagneritz nachgegangen werden kann. Ein Anschluss des Ortsteils Wagneritz an die öffentliche gemeindliche Kanalisation der Gemeinde/AOI ist aktuell nicht vorgesehen und auch in absehbarer Zeit nicht von der Gemeinde geplant! Eine Ergänzung der Satzung wird aufgrund der Ausführungen nicht vorgenommen. Zu Abwasserentsorgung (Niederschlagswasser): Es wird mitgeteilt, dass unverschmutztes Niederschlagswasser vorrangig flächenhaft oder in Mulden versickert werden soll. Rigolen und Sickerrohre sollen nur bei zwingenden Gründen angewendet werden und Sicherschächte sollten nicht erlaubt werden, da über Sie direkte Einleitungen ins Grundwasser möglich wären. Weiterhin wird im Detail auf die Erforderlichkeit einer wasserrechtlichen Erlaubnis im Falle einer Einleitung in Vorfluter bei versiegelten Flächen von über 1000 m² hingewiesen. Der Gemeinderat stellt dazu fest, dass exakt wie bei allen anderen Hochbauvorhaben auch die Versickerung vor Ort auf eigenem Grund das Maß der Dinge ist. Darauf wird auch im Rahmen der Bauantragstellung explizit hingewiesen. Auch im Satzungsgebiet ist bereits die Versickerungsthematik vor Ort vorgesehen. Darüber hinaus auch noch eine Rückhalteeinrichtung (Erdmulde) im unteren Bereich des Satzungsgebietes. Verwunderung herrscht im Gemeinderat, dass das in der Praxis hervorragend bewährte Instrument der Sickerschächte vom WWA, KE ablehnend beurteilt wird. Gerade diese Versickerungsmöglichkeit hat sich in den letzten Jahren auch in Bezug auf ein gleichzeitig fungierende „Rückhalteeinrichtung“ vor Ort in Bezug auf den aktiven Hochwasserschutz bestens bewährt. Es erfolgt danach keine Anpassung der Satzung so der Gemeinderat. Die Verwaltung soll aber das Thema Sickerschächte bei Zeiten noch näher mit dem WWA abstimmen, nachdem bekanntermaßen eine Versickerung bei Starkniederschlägen nicht zeitgleich erfolgen kann und somit die Frage der dann notwendigen Rückhaltung ein Thema ist und diese an sich über eine Mulde nicht bewerkstelligt werden kann!
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Zu Alpine Gefahren: Es wird mitgeteilt, dass Wagneritz durch Lawinen und Felsstürze in Teilbereichen bedroht ist, nicht aber der fragliche Satzungsbereich. Der Gemeinderat nimmt diese Stellungnahme zur Kenntnis und stellt im Rahmen der Abwägung fest, dass eine Ergänzung der Satzung nicht erforderlich ist. Zu Quellbächen des Agathazeller Bachs: Es wird mitgeteilt, dass Überschwemmungen durch Quellbäche im Bereich Wagneritz auch Auswirkungen auf das Plangebiet haben können. Es wird empfohlen hierauf bezüglich entsprechender Objektschutzmaßnahmen auf die Bauwerber hinzuwirken. Der Gemeinderat nimmt diese Stellungnahme zur Kenntnis und stellt im Rahmen der Abwägung fest, dass eine Ergänzung der Satzung nicht erforderlich ist. Allerdings soll im Rahmen der Bauantragsstellung auf eine denkbare Hochwasserthematik hingewiesen werden und im Rahmen der Höhenabnahme ein Augenmerk darauf gelegt werden. Zu 8 Regionaler Planungsverband Allgäu Stellungnahme vom 20.03.2015 (EG am 20.03.2015) Beschluss:



14/0



Der Regionale Planungsverband Allgäu teilt in seiner v.g. Stellungnahme mit, dass zur geplanten Einbeziehungssatzung keine regionalplanerischen Belange entgegenstehen. Der Gemeinderat nimmt die Stellungnahme daher zur Kenntnis und stellt im Rahmen der Abwägung fest, dass eine Ergänzung der Satzung nicht erforderlich ist. Zu 10 Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege, Thierhaupten Stellungnahme vom 02.03.2015 (EG am 04.03.2015) Beschluss:



14/0



Das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege in Thierhaupten teilt in seiner v.g. Stellungnahme keine Einwendungen mit. Der Gemeinderat nimmt die Stellungnahme zur Kenntnis und stellt im Rahmen der Abwägung fest, dass eine Ergänzung der Satzung nicht erforderlich ist. Zu 11 Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, Kempten (AELF, KE) Stellungnahme vom 10.03.2015 (EG am 16.03.2015) Beschluss:



14/0



Das Amt für Landwirtschaft und Forsten, Kempten, teilt in seiner v.g. Stellungnahme mit, dass auf die Konfliktmöglichkeiten durch landwirtschaftliche Emissionen im Textteil der Satzung bereits hingewiesen wird. Es wird aber empfohlen einen entsprechenden Hinweis in den Kaufverträgen aufzunehmen, sowie das eine dingliche Absicherung mittels Duldungsverpflichtung hilfreich wäre. Weiterhin wird darauf hingewiesen, dass in Bezug auf die Pflanzungsbeschreibung auf die Thematik der feuerbrandempfindlichen Pflanzen eingegangen wird. Hier ist ein besonderes Augenmerk zu legen, nachdem zwei angegebene Pflanztypen tatsächlich feuerbrandgefährdet sind (Mehlbeere und eingriffeliger Weißdorn). Gleiches gilt für die Kernobstbäume der Streuobstwiese. Dazu wird ergänzend auf die Sortenliste der Bayer. Landesanstalt für Wein- und Gartenbau verwiesen, die auch im Internet abrufbar ist.
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Zudem wird darauf hingewiesen, dass zum dauerhaften Bestand der geplanten Streuobstwiese neben der sachgerechten Pflege auch entsprechende Schnittmaßnahmen, sowie Düngung notwendig ist. Der Gemeinderat nimmt die Stellungnahme zur Kenntnis und stellt fest, dass eine Anpassung der Satzung nicht vorgenommen werden soll. Die Absicherung mittels „Duldungsverpflichtung“ ist bereits in den Kaufverträgen vorgesehen, so Herr Geschäftsleiter Weißinger und soll demnach analog wie bei gemeindlichen Kaufverträgen auch, wortgleich übernommen werden. Der Gemeinderat stellt weiter fest, dass auf die Pflanzung der angesprochenen feuerbrandgefährdeten Pflanzen wie Mehlbeere und eingriffeligen Weißdorn verzichtet werden soll und hier die Pflanzung vom Eigentümer (nach dinglicher Absicherung zu Gunsten der Gemeinde / Landkreis – zur Gewährleistung des dauerhaften Bestandes/Pflege) in enger Abstimmung mit der unteren Naturschutzbehörde und ggf. direkt mit dem AELF zu erfolgen hat, damit hier bestmöglich Sorten und Pflanzungen vorgenommen werden, die gerade nicht feuerbrandgefährdet sind! Zu 12 Vermessungsamt Immenstadt Stellungnahme vom 25.02.2015 (EG am 26.02.2015) Beschluss:



14/0



Das Vermessungsamt teilt in seiner v.g. Stellungnahme keine Äußerung zur geplanten Einbeziehungssatzung mit. Der Gemeinderat nimmt die Stellungnahme zur Kenntnis und stellt im Rahmen der Abwägung fest, dass eine Ergänzung der Satzung nicht erforderlich ist. Zu 16 Deutsche Telekom Technik GmbH Stellungnahme vom 04.03.2015 (EG am 09.03.2015) Geschäftsleiter Nikolaus Weißinger informiert ergänzend zur Stellungnahme der Telekom, dass er bereits Herrn Josef Herz im Vorfeld der heutigen Sitzung darüber informiert hat. Verbunden mit der Bitte, ebenso wie bei der EKO, hier direkt auf die Telekom zuzugehen, damit diese in die parallel laufenden Erschließungsplanungen mit eingebunden werden. Der Gemeinderat nimmt dies zustimmend zur Kenntnis. Beschluss:



14/0



Die Deutsche Telekom Technik GmbH teilt in ihrer v.g. Stellungnahme mit, dass durch die Einbeziehungssatzung zurzeit keine Belange der Telekom berührt werden. Weiterhin, wo konkrete Pläne angefordert werden können und dass die Neuverlegung von Leitungen im Plangebiet einer Prüfung durch die Telekom vorbehalten bleibt, sowie die frühzeitigste Einbindung in die Erschließungsplanungen erbeten wird. Der Gemeinderat nimmt die Stellungnahme zur Kenntnis und stellt im Rahmen der Abwägung fest, dass eine Ergänzung der Satzung nicht erforderlich ist. Zu 17 Gemeinde Burgberg Stellungnahme vom 25.02.2015 (EG am 27.02.2015) Beschluss:



14/0



Die Gemeinde Burgberg, teilt in ihrer v.g. Stellungnahme keine Äußerung zur geplanten Einbeziehungssatzung mit.
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Der Gemeinderat nimmt die Stellungnahme zur Kenntnis und stellt im Rahmen der Abwägung fest, dass eine Ergänzung der Satzung nicht erforderlich ist. Zu 18 Stadt Immenstadt Stellungnahme EG am 27.02.2015 Beschluss:



14/0



Die Stadt Immenstadt teilt in ihrer v.g. Stellungnahme keine Äußerung zur geplanten Einbeziehungssatzung mit. Der Gemeinderat nimmt die Stellungnahme zur Kenntnis und stellt im Rahmen der Abwägung fest, dass eine Ergänzung der Satzung nicht erforderlich ist. Zu 19 Gemeinde Oy-Mittelberg Stellungnahme vom 25.02.2015 (EG am 02.03.2015) Beschluss:



14/0



Die Gemeinde Oy-Mittelberg teilt in ihrer v.g. Stellungnahme keine Äußerung zur geplanten Einbeziehungssatzung mit. Der Gemeinderat nimmt die Stellungnahme zur Kenntnis und stellt im Rahmen der Abwägung fest, dass eine Ergänzung der Satzung nicht erforderlich ist. Zu 20 Markt Sulzberg Stellungnahme EG am 11.03.2015 Beschluss:



14/0



Der Markt Sulzberg teilt in seiner v.g. Stellungnahme keine Äußerung zur geplanten Einbeziehungssatzung mit. Der Gemeinderat nimmt die Stellungnahme zur Kenntnis und stellt im Rahmen der Abwägung fest, dass eine Ergänzung der Satzung nicht erforderlich ist. Zu 21 Gemeinde Waltenhofen Stellungnahme vom 02.03.2015 (EG am 16.03.2015) Beschluss:



14/0



Die Gemeinde Waltenhofen teilt in ihrer v.g. Stellungnahme keine Äußerung zur geplanten Einbeziehungssatzung mit. Der Gemeinderat nimmt die Stellungnahme zur Kenntnis und stellt im Rahmen der Abwägung fest, dass eine Ergänzung der Satzung nicht erforderlich ist. Zu 24 Erdgas Kempten-Oberallgäu Stellungnahme vom 02.03.2015 (EG am 04.03.2015) Beschluss:



14/0



Die Erdgas Kempten-Oberallgäu Netz GmbH (EKO), teilt in ihrer v.g. Stellungnahme mit, dass im fraglichen Bereich keiner Erdgasleitungen liegen und auch deren Verlegung in absehbarer Zeit nicht geplant ist.
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Der Gemeinderat nimmt die Stellungnahme zur Kenntnis und stellt im Rahmen der Abwägung fest, dass eine Ergänzung der Satzung nicht erforderlich ist. Allerdings soll die Dorfgemeinschaft Wagneritz angehalten werden hier konkret mit der EKO in Verhandlung zu treten, ob ggf. im Rahmen der von dem naturnahen Wasserkreislauf Wagneritz vorgesehenen Kanalertüchtigungen auch Leitungsverlegungen durch die EKO mit ermöglicht werden könnten. Zu 25 Naturnaher Wasserkreislauf Wagneritz Stellungnahme EG am 03.03.2015 Beschluss:



14/0



Der naturnahe Wasserkreislauf Wagneritz teilt in seiner v.g. Stellungnahme keine Äußerung zur geplanten Einbeziehungssatzung mit. Der Gemeinderat nimmt die Stellungnahme zur Kenntnis und stellt im Rahmen der Abwägung fest, dass eine Ergänzung der Satzung nicht erforderlich ist.



TOP 4 Anwesend: 14 Abstimmung: 14 für / 0 gegen - den Beschluss Bebauungsplan „Am Scheibele“ Beratung zur zweiten Änderung und Erweiterung des Bebauungsplangebiets mit Flächennutzungsplanänderung Beschluss: Der Gemeinderat beschließt, dass mit dem Änderungsverfahren gem. Vorentwurf zur 2. Änderung und 2. Erweiterung des Bebauungsplans „Am Scheibele“, Kranzegg vom 15.10.2014, sowie dem Vorentwurf zur 14. Flächennutzungsplanänderung im Bereich der 2. Änderung und 2. Erweiterung des Bebauungsplans „Am Scheibele“, Kranzegg vom 18.02.2015 mit dem Bauleitplanverfahren (frühzeitige Öffentlichkeits-/Behördenbeteiligung) begonnen werden soll. Die Kostentragung obliegt dem Antragsteller.



TOP 5 Anwesend: 14 Abstimmung: 14 für / 0 gegen - den Beschluss Antrag Privat-Brauerei Zötler GmbH a) Bauantrag Zubau Lagerhalle und Erweiterung Büro der Privatbrauerei Zötler in Rettenberg b) Neubau einer Wasserleitung, Abschluss einer Sondervereinbarung Zu a) und b) Beschluss: Der Gemeinderat erteilt dem Bauantrag der Privatbrauerei Zötler GmbH, auf Zubau einer Lagerhalle und die Erweiterung des Büros an der bestehenden Brauerei, Anwesen „Grüntenstr. 2“, Grundstück Fl.Nr. 84, Gemarkung Rettenberg, in der Brauhaussiedlung, das gemeindliche Einvernehmen unter folgenden Auflagen und Bedingungen: 1. Die Höhenabnahme ist einvernehmlich zwischen der Gemeinde Rettenberg, der Bauaufsichtsbehörde und Bauherrn vorzunehmen. 2. Das Vorhaben ist fachgerecht auf Kosten des Antragstellers an die öffentliche Wasserversorgungseinrichtung und Entwässerungseinrichtung anzuschließen. Mit der Entstehung der Beitragspflicht wird von Seiten der Gemeinde Rettenberg der Beitrag veranlagt. Die voraussichtliche Höhe des Herstellungsbeitrags zur öffentlichen Wasserversorgungsanlage kann im Haupt-/Bauamt/Geschäftsleitung erfragt werden.
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3. Das anfallende Oberflächenwasser ist fachgerecht auf eigenem Grund zu versickern, bzw. der Regenwasserkanalisation zuzuleiten und darf nicht auf den öffentlichen Straßen- und Wegegrund abgeleitet werden. Ebenso wenig darf eine Einleitung in den öffentlichen Schmutzwasserkanal erfolgen. 4. Versiegelungen der Zufahrts-/Stellplatzflächen sind auf das unumgängliche Maß zu beschränken. 5. Es wird darauf hingewiesen, dass auf die Ausübung des gemeindlichen Winterdienstes kein Rechtsanspruch besteht. Zudem wird seitens der Gemeinde keinerlei Haftung für evtl. zukünftige Beschädigungen der Fassaden/Mauern etc. die im Rahmen des Winterdienstes anfallen sollten, übernommen. 6. Bezüglich der südlichen Ausfahrt in die öffentliche Ortsstraße sind bei Bedarf Spiegel anzubringen. Diese werden von der Gemeinde festgelegt und auf Kosten des Antragstellers beschafft und aufgestellt. 7. Dem Abschluss einer Sondervereinbarung bezüglich des beantragen Wasserleitungsneubaus nach Vorgabe der Gemeinde auf Kosten des Antragstellers wird zugestimmt. Soweit notwendig ebenfalls bezüglich evtl. im öffentlichen Grund notwendigen Kanalerneuerungsarbeiten. Der Gemeinde dürfen durch die Maßnahme keine Kosten entstehen. In Bezug auf die Herstellungsbeiträge (s. Nr. 2), wird auf die entsprechende Regelung in der noch abzuschließenden Sondervereinbarung verwiesen!



TOP 6 Anwesend: 14 Abstimmung: 14 für / 0 gegen - den Beschluss Bauantrag Bernhard Wörz Umbau einer Wohnung im Gebäudebestand in Rettenberg Beschluss: Der Gemeinderat erteilt dem Bauantrag von Herrn Bernhard Wörz, auf Umbau einer Wohnung im bestehenden Anwesen „Am Hohenbühl 2“, Grundstück Fl. Nr. 96/7, Gemarkung Rettenberg, das gemeindliche Einvernehmen unter folgenden Auflagen und Bedingungen: 1. Das Vorhaben ist fachgerecht auf Kosten des Antragstellers an die öffentliche Wasserversorgungseinrichtung und Entwässerungseinrichtung anzuschließen. Mit der Entstehung der Beitragspflicht wird von Seiten der Gemeinde Rettenberg der Beitrag veranlagt. Die voraussichtliche Höhe des Herstellungsbeitrags zur öffentlichen Wasserversorgungsanlage kann im Haupt-/Bauamt/Geschäftsleitung erfragt werden. 2. Das anfallende Oberflächenwasser/Drainagewasser etc. ist fachgerecht auf eigenem Grund zu versickern bzw. der Regenwasserkanalisation zuzuleiten und darf nicht auf den öffentlichen Straßen- und Wegegrund abgeleitet oder in den Schmutzwasserkanal eingeleitet werden. 3. Auf die Ausübung des Winterdienstes besteht kein Rechtsanspruch!



TOP 7 Anwesend: 14 Abstimmung: 14 für / 0 gegen - den Beschluss Bauantrag Hildegard Socher Abbruch der Tenne und Wiederaufbau mit zwei Wohnungen in Wagneritz Beschluss: Der Gemeinderat erteilt dem Bauantrag von Frau Hildegard Socher auf Abbruch der Tenne und Wiederaufbau mit zwei Wohnungen am bestehenden Anwesen „Wagneritz 23“, Grundstück Fl.Nr. 610, Gemarkung Rettenberg, das gemeindliche Einvernehmen. Zu beachten sind folgende Auflagen und Bedingungen:
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1. Das anfallende Oberflächenwasser ist fachgerecht auf eigenem Grund zu versickern und darf nicht auf den öffentlichen Straßen- und Wegegrund abgeleitet werden. Versiegelungen der Zufahrts-/Stellplatzflächen sind auf das unumgängliche Maß zu beschränken. 2. Die Anschlussbedingungen der privaten Wasser-/Abwassergemeinschaft Wagneritz sind zu beachten und von Seiten der Antragsteller eigenverantwortlich zu klären! Ein Anschluss an die öffentliche Wasserversorgungseinrichtung/Entwässerungseinrichtung der Gemeinde ist nicht möglich und kann durch die Einvernehmenserteilung auch nicht begründet werden. 3. Die Höhenabnahme ist einvernehmlich zwischen der Gemeinde Rettenberg, der Bauaufsichtsbehörde und Bauherrn vorzunehmen. 4. Für das Vorhaben sind vier zusätzliche Stellplätze auf eigenem Grund anzulegen. Garagenstellplätze werden darauf angerechnet. 5. Es wird darauf hingewiesen, dass auf die Ausübung des gemeindlichen Winterdienstes kein Rechtsanspruch besteht.



TOP 8 Anwesend: 14 Abstimmung: 14 für / 0 gegen - den Beschluss Bauantrag Meinrad Bach Neubau einer Maschinenhalle nähe Altach Beschluss: Der Gemeinderat erteilt dem Bauantrag von Herrn Meinrad Bach auf Neubau einer Maschinenhalle auf seinem Grundstück Fl.Nr. 649, Gemarkung Rettenberg, das gemeindliche Einvernehmen unter folgenden Auflagen und Bedingungen: 1. Die Privilegierung des Vorhabens muss vorliegen. 2. Ggf. notwendige Ausgleichspflanzungen sind in Abstimmung mit der unteren Naturschutzbehörde und der Gemeinde vorzunehmen (möglichst Streuobstwiese etc.). 3. Das anfallende Oberflächenwasser ist fachgerecht auf eigenem Grund zu versickern und darf nicht auf den öffentlichen Straßen- und Wegegrund abgeleitet werden. Versiegelungen der Zufahrts-/Stellplatzflächen sind auf das unumgängliche Maß zu beschränken. 4. Die Höhenabnahme ist einvernehmlich zwischen der Gemeinde Rettenberg, der Bauaufsichtsbehörde und Bauherrn vorzunehmen. 5. Es wird darauf hingewiesen, dass auf die Ausübung des gemeindlichen Winterdienstes kein Rechtsanspruch besteht und auch nicht durch die Einvernehmenserteilung begründet werden kann.



TOP 9 Anwesend: 14 Abstimmung: 12 für / 0 gegen - den Beschluss Bauantrag Christine Schweiger Nutzungsänderung der bestehenden Bergehalle als Lagerhalle und Anbau einer Ladezone in Engelpolz Gemeinderatsmitglieder Sylvest Schweiger und Huberta Wiedemann nehmen an der Beratung und Beschlussfassung wegen persönlicher Beteiligung nicht teil. Beschluss: Der Gemeinderat erteilt dem Bauantrag von Frau Christine Schweiger auf Nutzungsänderung der bestehenden Bergehalle als Lagerhalle mit Anbau einer Ladezone auf dem Grundstück Fl.Nr. 1418 (Teilfläche), Gemarkung Rettenberg, das gemeindliche Einvernehmen unter folgenden Auflagen und Bedingungen:



11



1. Das anfallende Oberflächenwasser ist fachgerecht auf eigenem Grund zu versickern und darf nicht auf den öffentlichen Straßen- und Wegegrund abgeleitet werden. Versiegelungen der Zufahrts-/Stellplatzflächen sind auf das unumgängliche Maß zu beschränken. 2. Soweit ein Wasseranschluss geplant ist, ist dies bei der Gemeinde auf Kosten des Antragstellers zu beantragen. Mit der Entstehung der Beitragspflicht wird von Seiten der Gemeinde Rettenberg der Beitrag veranlagt. Die voraussichtliche Höhe des Herstellungsbeitrags zur öffentlichen Wasserversorgungsanlage kann im Haupt/Bauamt/Geschäftsleitung erfragt werden. 3. Es wird darauf hingewiesen, dass auf die Ausübung des gemeindlichen Winterdienstes kein Rechtsanspruch besteht.



TOP 10 Anwesend: 14 Abstimmung: 14 für / 0 gegen - den Beschluss Bauantrag Dr. Walter Glück Umbau Wohnhaus mit Errichtung von zwei Gauben und eines Balkons in Untermaiselstein Beschluss: Der Gemeinderat erteilt dem Bauantrag von Herrn Dr. Walter Glück auf Umbau seines Wohnhauses mit Errichtung von zwei Gauben und eines Balkons im bestehenden Anwesen „Hausäckerweg 7“, Grundstück Fl. Nr. 87/7, Gemarkung Untermaiselstein, das gemeindliche Einvernehmen unter folgenden Auflagen und Bedingungen: 1. Das Vorhaben ist fachgerecht auf Kosten des Antragstellers an die öffentliche Wasserversorgungseinrichtung und Entwässerungseinrichtung anzuschließen. Mit der Entstehung der Beitragspflicht wird von Seiten der Gemeinde Rettenberg der Beitrag veranlagt. Die voraussichtliche Höhe des Herstellungsbeitrags zur öffentlichen Wasserversorgungsanlage kann im Haupt-/Bauamt/Geschäftsleitung erfragt werden. 2. Das anfallende Oberflächenwasser/Drainagewasser etc. ist fachgerecht auf eigenem Grund zu versickern bzw. der Regenwasserkanalisation zuzuleiten und darf nicht auf den öffentlichen Straßen- und Wegegrund abgeleitet oder in den Schmutzwasserkanal eingeleitet werden. 3. Für das Vorhaben sind zwei zusätzliche Stellplätze auf eigenem Grund anzulegen. Garagenstellplätze werden darauf angerechnet. 4. Auf die Ausübung des Winterdienstes besteht kein Rechtsanspruch!



TOP 11 Anwesend: 14 Abstimmung: … für / … gegen - den Beschluss Erstaufforstungsantrag Hildegard Socher Aufforstung Grundstück Fl.Nr. 728/3, Gemarkung Rettenberg (Nähe Badholzweg) Beschluss: Der Gemeinderat erteilt zum Aufforstungsantrag von Frau Hildegard Socher auf Erstaufforstung ihres Grundstückes Fl.Nr. 728/3, Gemarkung Rettenberg, als Misch- und Nadelbestand das gemeindliche Einvernehmen. Zu beachten ist, dass die Pflanzmindestabstände von den angrenzend verlaufenden Forstwegen einzuhalten sind. Weiterhin ist die Trasse des Wanderweges von einer Aufforstung gänzlich freizuhalten, damit hier nach wie vor die Nutzung des Wanderwegs gewährleistet bleibt (diese Trasse soll mind. 2,00 m betragen).
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Gemeinde Rettenberg 

05.02.2018 - TOP 3 Anwesend: 16 Abstimmung: 16 fÃ¼r / 0 gegen â€“ den Beschluss. Genehmigung des Ã¶ffentlichen Sitzungsprotokolls vom 15.01.2018.
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Gemeinde Rettenberg 

vom Montag, den 22.10.2018 in Rettenberg. Es wurden folgende BeschlÃ¼sse gefasst: TOP 1 Anwesend: 13 Abstimmung: z.K. fÃ¼r / gegen - den Beschluss.
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Gemeinde Rettenberg 

12.12.2016 - Holzer Stefan. Honold Gerhard. Mägdefrau Tobias. Neß Michael. Roth Peter ... b) Sachstand Hubert Müller. 2. Genehmigung des öffentlichen ...
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Gemeinde Rettenberg 

Der Gemeinderat hat gegen das vorgelegte Gemeinderatssitzungsprotokoll vom 16.01.2017 ... Der Gemeinderat erteilt zum Bauantrag des Herrn Michael JÃ¶rg, ...
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Gemeinde Rettenberg 

21.11.2016 - Beschluss zur Finanzierung der Kosten. 6. Genehmigung der Verordnung Ã¼ber den Ladenschluss an Sonn- und Feiertagen fÃ¼r das Jahr 2017.
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Gemeinde Rettenberg 

28.09.2015 - Prüfungsrecht nicht ausgeübt wird. Unabhängig von der Anwendung des Genehmigungsfreistellungsverfahrens ist folgendes zu beachten: 1.
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Gemeinde Rettenberg 

29.02.2016 - c) Neufestsetzung des kalkulatorischen Zinssatzes. 5. ... Zum Vollzug des Haushaltsplanes (Beschaffungen und Darlehen) ergeht folgender.
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Gemeinde Rettenberg 

Versiegelungen der. ZufahrtsflÃ¤chen sind auf das unumgÃ¤ngliche MaÃŸ zu beschrÃ¤nken. 3. Die HÃ¶henabnahme des Vorhabens ist einvernehmlich zwischen der ...
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Gemeinde Rettenberg 

26.11.2018 - TOP 5 Anwesend: 13 Abstimmung: 13 fÃ¼r / 0 gegen - den Beschluss ... Kanal- und Wasserleitungssanierung im Bereich Bichelweg (im ...
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Gemeinde Rettenberg 

14.12.2015 - Honold Gerhard. Herz Josef. Herz Raimund. MÃ¤gdefrau Tobias. NeÃŸ Michael. Roth Peter. Schweiger Sylvester. Der Vorsitzende stellt einen ...










 


[image: alt]





Gemeinde Rettenberg 

Mägdefrau Tobias. Neß Michael ... Bauantrag Hubert Müller. Errichtung .... Der Gemeinderat erteilt zum Bauantrag des Hubert Müller, Sonthofener Str. 23, 87549.
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Gemeinde Rettenberg 

15.12.2017 - Dies wurde bislang durch die AufstiegsmÃ¶glichkeit mit der Sesselbahn gewÃ¤hrleistet. Der HÃ¶henpanoramaweg an der Mittelstation wird ohne. Liftbetrieb nicht prÃ¤pariert. Die Rodelbahn und der HÃ¶henpanoramaweg mÃ¼ssen deshalb gesperrt w
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Gemeinde Rettenberg 

13.06.2016 - Herlein Barbara. Herz Josef. Herz Raimund. Holzer Stefan. Honold Gerhard. MÃ¤gdefrau Tobias. NeÃŸ Michael. Roth Peter. Schweiger Sylvester.
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Gemeinde Rettenberg 

Der Gemeinderat ist damit einverstanden, das ArchitekturbÃ¼ro Fischer & Gibbesch Sonthofen mit der ersten Phase der Planung (LP1-4 und Begleitung des ...
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Gemeinde Rettenberg 

15.02.2016 - Das Vorhaben ist fachgerecht auf Kosten des Antragstellers an die öffentliche ... mit den Mitarbeitern der Gemeindeverwaltung über eine ...










 


[image: alt]





Gemeinde Rettenberg 

10.09.2018 - 4. Auf die AusÃ¼bung des Winterdienstes besteht kein Rechtsanspruch! TOP 8 Anwesend: z.K. Abstimmung: fÃ¼r / gegen - den Beschluss.
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Gemeinde Rettenberg 

16.07.2018 - TOP 1 Anwesend: 16 Abstimmung: z.K. fÃ¼r / gegen - den Beschluss ... gegen das vorgelegte Gemeinderatssitzungsprotokoll vom 25.06.2018.
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Gemeinde Rettenberg 

25.07.2016 - Herb Dietmar. Herlein Barbara. Herz Josef. Herz Raimund. Honold Gerhard. MÃ¤gdefrau Tobias. NeÃŸ Michael. Roth Peter. Schweiger Sylvester.
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Gemeinde Rettenberg 

25.06.2018 - TOP 1 Anwesend: 13 Abstimmung: z.K. fÃ¼r / gegen - den Beschluss. Bekanntgaben. 1) Hochwasser. 1) Hochwasser. Der Vorsitzende informiert ...
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Gemeinde Rettenberg 

01.09.2015 - d) Beschaffungen und Darlehen. 4. ... Kreditaufnahmen, sowie Umschuldungen und die Neufestsetzung der ZinssÃ¤tze bei. Ablauf der ...
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Gemeinde Rettenberg 

30.11.2015 - Hr. Lehner (PBU Kempten), Hr. Voss, Hr. Jörg, Hr. Lochbihler, Fr. Oswald, Hr. Reitstetter, Hr. Betz,. Hr. Hartmann. Vorsitzender. Schriftführerin.
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Gemeinde Rettenberg 

Herlein Barbara. Honold Gerhard. Herz Josef. Herz Raimund. Holzer Stefan. KÃ¶berle Stefan. MÃ¤gdefrau Tobias. NeÃŸ Michael. Roth Peter. Schweiger Sylvester.
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Gemeinde Rettenberg 

Verschmutzungen zu reinigen. TOP 6 Anwesend: 16 Abstimmung: 16 fÃ¼r / 0 gegen ... kanal eingeleitet werden. 3. Auf die AusÃ¼bung des Winterdienstes besteht ...
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Gemeinde Rettenberg 

19.03.2018 - Der Gemeinderat hat gegen das vorgelegte Gemeinderatssitzungsprotokoll vom 05.03.2017 Ã¶ffentlicher Teil keine Einwendungen oder ...
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